
 
 

Bitte Angaben ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen 
 

 
Antragsteller: 
Name, Adresse, 
Telefonnummer 

 
An die 
Stadtgemeinde Marchtrenk 
Linzer Straße 21 
4614 Marchtrenk 
E-Mail: stadtamt@marchtrenk.gv.at 

 

 

Ansuchen um straßenpolizeiliche Bewilligung von Bauarbeiten 
§ 90 StVO 1960 

 
Wir ersuchen um Bewilligung für folgende Arbeiten auf / neben der Straße, die mit einer 
Beeinträchtigung des Straßenverkehrs verbunden sind: 

 
1. Beschreibung der Arbeiten (z.B. Leitungsverlegung, Lagerung, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 

2. Lage der Baustelle: 
Marchtrenk, Ortschaft: ____________________________________________ 

 
Straße: ____________________________________________ 

 
Baustellenbereich (zB. Haus Nr. 3 bis Haus Nr. 7) 

 
von _________________________________________________ 

 
bis _________________________________________________ 

 
   Beanspruchte Fläche _________ m2

 
Im Baustellenbereich befinden sich 

□ keine Kreuzungen 

□ folgende Kreuzungen: 

 
 
 
 
 
_____________________________________ 

 
Der Querverkehr im Kreuzungsbereich 

 
□ kann aufrecht erhalten werden 

 
□ kann nicht aufrecht erhalten werden 

 
3. Bauzeit: 

Beginn der Arbeiten: _________________________________________________ 
 

Reine Bauzeit: _________________________________________________ 
 

Ende der Arbeiten: _________________________________________________ 
 

!! DER ANTRAG MUSS MINDESTENS 14 TAGE VOR BEGINN DER ARBEITEN 
BEI DER BEHÖRDE EINGELANGT SEIN! 



 
 
 
 
 
 

4. Verkehrsabwicklung während der Bauzeit: 
 

Für den Fahrzeugverkehr stehen zur Verfügung: 
 

während der Arbeitszeit: 
□ die gesamte Fahrbahn 
□ zwei Fahrstreifen 
□ ein Fahrstreifen 
□ eine Umleitung über _________________________________________ 

 
außerhalb der Arbeitszeit: 
□ die gesamte Fahrbahn 
□ zwei Fahrstreifen 
□ ein Fahrstreifen 
□ eine Umleitung über 

 
 
 
 
 
_________________________________________ 

 
5. a) Der Kraftfahrlinienverkehr ist 

 
□ betroffen auf folgenden Linien: ___________________________________ 
□ nicht betroffen 

 
b) Der Kraftfahrlinienverkehr 
□ kann im Baustellenbereich aufrecht erhalten werden 
□ muss umgeleitet werden 

 
c) Haltestellen 
□ betroffen, folgende: __________________________________________ 
□ nicht betroffen 

 
6. Für den Fußgängerverkehr steht zur Verfügung: 

 
□ bestehende Gehsteige/Gehwege 
□ ein mindestens ____m breiter Gehsteigstreifen 
□ ein mindestens ____m breiter entsprechend abgeschrankter Ersatzgehsteig 
□ der gegenüberliegende Gehsteig/Gehweg/Fahrbahnrand 

 
7. Als verantwortlicher, informierter und ständig erreichbarer Bauleiter wird namhaft 
gemacht: 

 
Name: ___________________________________________________________ 

 
Tel.: ___________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Datum und firmenmäßige Fertigung / Unterschrift 

Mit Beschluss des Gemeinderates der Stadtgemeinde Marchtrenk vom 21.03.2024 
wurde eine Tarifordnung für die Benützung des öffentlichen Gutes und Gemeindegutes 
der Stadtgemeinde Marchtrenk festgelegt. 


